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- Gemeinderat – 

Beschlussvorlage 
Für die Sitzung des Gemeinderates am: 10.03.2025 

  öffentlich 
  nichtöffentlich  
  zur Veröffentlichung geeignet ab       

Tagesordnungspunkt:  
Einreicher:  
Vorberatung mit: 

7.3 
Bürgermeister 
Technischer Ausschuss 

 
am: 15.01.2025 
am: 13.01.2025 

Gegenstand der Beschlussvorlage 
Satzung zur 2. Änderung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Burkhardtsdorf 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Burkhardtsdorf beschließt die anliegende Satzung zur 2. Änderung der Satzung der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Burkhardtsdorf.  
 

Burkhardtsdorf, den 27.02.2025 
 

 
 
 
Jörg Spiller 
Bürgermeister 
 

 

 

    

Beschlusstext (falls abweichend vom Beschlussvorschlag): 
  

 

Abstimmungsergebnis: 
Von 17 gesetzlichen Stimmen waren: 

    anwesend       Ja- Stimmen 
    davon befangen       Nein- Stimmen 
    stimmberechtigt       Stimmenenthaltung 
 

Der Beschlussvorschlag des Gemeinderates der Gemeinde Burkhardtsdorf ist damit 
mit Beschlussnummer       

 unverändert angenommen 
 in veränderter Form angenommen 
 abgelehnt 

 
 

  



Seite 2 des Beschlussvorschlages zu TOP 7.3 der Sitzung des Gemeinderates am 10.03.2025 

Erläuterung: 
Die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Burkhardtsdorf vom 07. September 1999 wurde zuletzt durch 
die Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Burkhardtsdorf vom 25. April 
2006 geändert. 
 
Mit Änderung des Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 
(SächsBRKG) sind redaktionelle Anpassungen (Gesetzesverweise) vorzunehmen. Im Weiteren hat der 
Feuerwehrausschuss Anregungen zur Überarbeitung, hier insbesondere den Zeitpunkt des Wechsels vom aktiven 
Feuerwehrdienst in die Alters- und Ehrenabteilung  gegeben. Diese wurden im Technischen Ausschuss der 
Gemeinde Burkhardtsdorf am 13.01.2025 vorberaten. Die Altersgrenze wurde an das gesetzliche Alter zum 
Erreichen der Regelaltersrente angepasst.  

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Investitionen:  
keine 
 
Folgekosten:  
keine 
 
doppische Auswirkung:  
keine 
 
steuerliche Auswirkung:  
keine 

 
 


